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Satzung der Stadt Norderstedt über den Bebauungsplan Nr. 263 - Norderstedt - "Großer Born"

M. 1: 1000

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Jan. 1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)

Teil A - Planzeichnung -

Gebiet: Zwischen Poppenbütteler Straße und Jägerlauf, südlich Großer Born, nördlich Beek hinter der Twiete

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach § 92 der 
Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung 
der Stadt Norderstedt vom 06.05.2008 folgende Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 263 Norderstedt "Großer Born" für das Gebiet: Zwischen Poppenbütteler 
Straße und Jägerlauf, südlich Großer Born, nördlich Beek hinter der Twiete, 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Architektur + Stadtplanung
Dipl.-Ing. M. Baum

Graumannsweg 69, 22087 Hamburg

02.04.2008

N

Übersichtsplan M.: 1: 10.000

Stadt Norderstedt
Amt    60 Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
Team 6013 Stadtplanung

Name Datum

Bearbeitet

Gezeichnet

Ergänzt

Geändert

Geändert

Geändert

Geändert

Geändert

Norderstedt,Maßstab 1: 1000

Satzung der Stadt Norderstedt
über den Bebauungsplan

Nr. 263 - Norderstedt - "Großer Born"
Gebiet: Zwischen Poppenbütteler Straße

und Jägerlauf, südlich Großer Born,
nördlich Beek hinter der Twiete
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Ba
ug

re
nz

e

öffentliche Verkehrsf läche Poppenbüttler Straße

Lä
rm

sc
hu

tz
w

an
d 

h 
= 

2,
50

 m
z.

B.
 G

ab
io

ne
nw

an
d

25,00m 6,00m 14,50m1,00m 3,50m

FahrbahnParken/Grün
Versickerungs-

mulde
Bankett

2,00m 2,00m 4,75m 0,25m

9,00m

FahrbahnParken/Grün Versickerungs-
mulde

Gehweg

2,00m 2,00m 5,50m 2,50m

12,00m

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 10.10.2006.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in der 
"Norderstedter Zeitung" am 25.10.2006 erfolgt.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 22.11.2006 
und vom 23.11.2006 bis 22.12.2006 durchgeführt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom 21.03.2007 frühzeitig von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch 
im Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad zur Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgefordert.

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
21.02.2008 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hat am 07.02.2008 den Entwurf des 
Bebauungsplan Nr. 263 Norderstedt "Großer Born" mit Begründung beschlossen und zur 
Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B) sowie die Begründung haben in der Zeit vom 29.02.2008 bis 31.03.2008 während der 
Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der 
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend gemacht 
werden können, am 21.02.2008 in der "Norderstedter Zeitung" ortsüblich bekannt gemacht. In 
der Bekanntmachung wurde auch auf die Rechtsfolgen des § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
hingewiesen, wenn eine rechtzeitigen Äußerung während der Auslegung unterbleibt.

Die Stadtvertretung hat die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 06.05.2008 geprüft. Das Ergebnis 
wurde mitgeteilt.

Die Stadtvertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) am 06.05.2008 als Satzung beschlossen und die Begründung durch 
Beschluss gebilligt.

Verfahrensvermerke

Der katastermäßige Bestand am 21.05.2008 sowie die geometrischen Festlegungen der neuen 
städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 
wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Bad Segeberg, den 09.07.2008 Katasteramt

Norderstedt, den 19.06.2008           Stadt Norderstedt

Norderstedt, den 11.08.2008           Stadt Norderstedt

1. 

2. 

3. 

4. 

Norderstedt, den 19.06.2008                   Stadt Norderstedt

Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Stadtvertretung und die Stelle, bei der der 
Plan auf Dauer während der Dienststunden von allen Interessierten eingesehen werden kann 
und die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind am 06.08.2008 in der „Norderstedter Zeitung“ 
ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die 
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser 
Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 
Gemeindeordnung (GO) wurde ebenfalls hingewiesen.

Die Satzung ist mithin am 07.08.2008 in Kraft getreten.

gez. Grote (D.S.)

Oberbürgermeister

gez. Leibbrand  (L.S.)

gez. Grote (D.S.)

Oberbürgermeister

gez. Grote (D.S.)

Oberbürgermeister

Grundf lächenzahl (Höchstmaß)   

Straßenverkehrsf lächen

Reines Wohngebiet, mit Nummerierung  

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepf lanzungen

z.B.  0,4

WR

ZEICHENERKLÄRUNG
PLANZEICHEN ERLÄUTERUNG RECHTSGRUNDLAGE

1. FESTSETZUNGEN
(Anordnungen normativen Inhalts)

Art der baulichen Nutzung

§ 4 BauNVO

Maß der baulichen Nutzung
§ 16 ff BauNVO

§ 9 (1) 1 BauGB

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß)  z.B.  III § 16 ff BauNVO

Zahl der Vollgeschosse zwingendz.B.  III § 16 ff BauNVO

Firsthöhe (Höchstmaß)   z.B.  FH=12m § 16 ff BauNVO

Bauweise, überbaubare Grundstücksf lächen

Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO

geschlossene Bauweise § 22 Abs. 3 BauNVO

offene Bauweise § 22 Abs. 2 BauNVOo

g

öffentliche Grünf lächen § 9 (1) 15 BauGB

Anpf lanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepf lanzungen sowie Bindungen für Bepf lanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepf lanzungen 

§ 9 (1) 25a BauGB 

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung der Art der Nutzung § 1 BauNVO 

3. Darstellung ohne Normcharakter

2. Nachrichtliche Übernahme

1

WA 1

Traufhöhe (Mindestmaß)   z.B.  TH=6m § 16 ff BauNVO

Vorhandene Gebäude

Alle Maße sind in Meter angegeben

Künftig fortfallende  Gebäude

Verkehrsberuhgter Bereich - Mischverkehrsf läche

Fußgängerbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Öffentliche Parkf läche

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig   

öff.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pf lege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft 

KS

Vorhandene Flurstücksgrenzen

AA

Lage der Straßenquerschnitte

Wall

Flurstücksbezeichnungz.B. 
5
76

Ausgleichsf läche   A

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastende Flächen

H

Trennung Baugrenze - Baulinie

Wege

50
m

50
m

Rad- und Fußweg, Landwirtschaftlicher VerkehrR+F+LV

Baulinie § 23 Abs. 3 BauNVO

ED § 22 Abs. 3 BauNVO

Verkehrsf läche

§ 9 (1) 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenbüber Verkehrsf lächen 
besonderer Zweckbestimmung

§ 9 (1) 11 BauGB

Verkehrsf lächen besonderer Zweckbestimmung § 9 (1) 11 BauGB

P § 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 21 und (6) BauGB

Fläche für Versorgungsanlagen

§ 9 (1) 12 BauGBElektrizität

Zweckbestimmung: Parkanlage

Zweckbestimmung: Spielplatz

Zweckbestimmung: Wiese

§ 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 15 BauGB

Flächen für Wald § 9 (1) 18 b BauGB

§ 9 (1) 20 BauGB

Zuordnung der Ausgleichsf läche

Den Eingriffen im B-Plan 263 zugeordnete Ausgleichsf läche 

Umgrenzung der Flächen mit Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes  

§ 9 (1) 24 BauGB

Umgrenzung von Flächen und Maßnahmen zum Lärmschutz 
gemäß den Text-Ziffern 10 und 11

Anzupf lanzen von Bäumen § 9 (1) 25 a BauGB

Knick, anzulegen

Erhaltung von Einzelbäumen/Überhälter § 9 (1) 25 b BauGB

Grenze des räumlichen Bebauungsplans § 9 (1) 7 BauGB 

Umgrenzung von Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten sind    
hier : Knickschutz

§ 9 (1) 10 BauGB 

Erhaltung von Knicks § 25 LNatSchG

Waldschutzstreifen

Bushaltestelle

§ 9 (6) BauGB 

Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabf lusses 

§ 9 (1) 16 BauGB 

Wasserschutzgebiet (Zone III)

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind   

§ 25 (1) LNatSchG

Gewässer, zweiter Ordnung (Bachlauf) mit 50m 
Gewässerschutzstreifen 

§

§

Waldf läche, gesetzlich geschütztes Biotop 

§ 26 LNatSchG

Grünf läche, gesetzlich geschütztes Biotop § 25 (1) LNatSchG

Allgemeines Wohngebiet, mit Nummerierung  § 4 BauNVO

StraßenbegleitgrünS

Stellplätze / überdachte Stellplätze

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen

§ 9 (1) 4, 22 BauGB

Müllsammelplätze § 9 (1) 22 BauGB

§ 9 (1) 4 BauGBST
M

Spielplatz

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs eines angrenzenden 
Bebauungsplanes

Flurgrenze

4.1 Rückwärtige Grundstücke sind über Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der rückwärtigen 
Eigentümer mit einer Mindestbreite von 3,50 m zu erschließen. Für die Abholung der Müllgefäße sind 
ausreichend große Standplätze im öffentlichen Straßenraum vorzusehen.

Ausnahmen vom Verbot der Ein- und Ausfahrt an den Planstraßen Ost und West sind zulässig, wenn 
zukünftige Baugrundstücke nur an diese Erschließungsstraße angrenzen. In diesen Fällen ist 
ausschließlich eine Zufahrt pro Grundstück zulässig. Dies gilt auch bei Errichtung eines Doppelhauses. 

In den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des BImschG sind die Wohn- und Schlafräume sowie die den 
Gebäuden zugeordneten Außenwohnbereiche (Terrassen, Balkone) durch geeignete 
Grundrissgestaltung den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.
Soweit dies nicht möglich ist, sollte der erforderliche Schallschutz der Wohn- und Schlafräume in 
den betroffenen Gebäuden durch passive Schallschutzmaßnahmen entsprechend der DIN 4109 
sichergestellt werden. Die Anforderungen an den passiven Lärmschutz sind nach den Tabellen 8 bis 
10 der DIN 4109 im Zuge des Baugenehmigungsverfahren für die konkret geplanten Gebäude 
festzulegen. Hierbei sind zudem für den Schutz von Schlafräumen bei ausreichenden 
Belüftungsverhältnissen schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder ähnliche technische 
Vorkehrungen zu berücksichtigen.

§ 9 (1) 21 und (6) BauGB

Teil B - Text - 
Textliche Festsetzung zur Planzeichnung Teil A 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

1 ART UND MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1)1 BauGB)

1.2 Bezugspunkt für die First- und Traufhöhe ist der höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude 
und mit + 0,00 m die Oberkante, der Straße, die das Grundstück erschließt, gemessen in der Mitte der 
Grundstücksfront.

In den Allgemeinen Wohngebieten gemäß § 4 BauNVO sind gemäß § 1 (6) BauNVO die nach § 4 
(3) 3 bis 5 BauNVO (Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.1

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
2.1 Außerhalb der überbaubaren Flächen (Vorgartenbereiche) sind Nebenanlagen gem. § 14 (1) 

BauNVO und die nach Landesrecht genehmigungsfreien Nebenanlagen sowie Garagen zwischen 
der Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie ausgeschlossen.
(§ 9 (1) Nr. 10 BauGB)

2

3.1 In den Planstraßen sind auf den jeweiligen West- und Südseiten Mulden festgesetzt. Die 
Zufahrten zu Grundstücken, die an diesen Straßenseiten liegen, sind zu bündeln (eine Zufahrt 
erschließt je zwei Grundstücke). 

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 (1) 11 BauGB)3

7.1

MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND  LANDSCHAFT    (§ 9 (1) Nr.20 BauGB)       

7

GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE (§ 9 (1) 21 BauGB)4

Die Ausgleichsf lächen A und C sind als ein- bis zweischürige Wiese zu entwickeln und dauerhaft 
zu erhalten. Bei zweimaliger Mahd beginnt der erste Mahdtermin ab Juli, bei einmaliger im 
August/ September. Die Ausgleichsf läche ist gegenüber angrenzenden Nutzungen einzuzäunen. 
Als Ausgleich für die unvermeidbaren Eingriffe in Knicks wird eine Baumreihe auf einem als 
Hochstaudenf lur zu entwickelnden Pf lanzstreifen auf der Ausgleichsf läche A zugeordnet.
Den Eingriffen des Wohngebietes im B-Plan 263 werden die Ausgleichsf läche A (3,24 ha) und 
die Baumreihe am Nordrand des Flurstücks (0,12 ha) zugeordnet. 
Die Ausgleichsf läche C (2,52 ha) steht für den Ausgleich für zukünftige Eingriffe anderer 
Vorhaben zur Verfügung.

7.2

7.3

8.1

5.1

Die öffentliche Grünf läche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ist als arten- und krautreiche 
2-bis 3-schürige Wiesenf läche zu entwickeln und zusätzlich durch Baum- und Strauchpf lanzungen 
gemäß Pf lanzliste (vgl. Grünordnungsplan) zu gliedern und gegenüber den angrenzenden 
Wohnbauf lächen einzubinden.

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) 15 BauGB) UND WALD (§ 9 (1) 18 b BauGB)5

Innerhalb dieser Grünf läche sind in den abgegrenzten Spielplatzbereichen Spielpunkte mit einer 
Nettospielf läche von insgesamt 1.000 qm vorzusehen. Die Spielpunkte sind durch weitere 
Anpf lanzungen zu gliedern

5.2

Die geplanten Flächen für Wald in Planzeichnung Teil A sind als naturnahe, standortgerechte 
Waldbestände zu entwickeln.

5.4

Aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwälle oder Lärmschutzwände) müssen ein 
Schalldämm-Maß von DLR > 24 dB (nach der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von 
Lärmschutzwänden an Straßen“ ZTV-Lsw 06) aufweisen.

ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE 
BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN   (§ 9 (1) 25a+b BauGB)                            

8

ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE
DES BImSchG ZU TREFFENDE BAULICHE UND SONSTIGE TECHNISCHE VORKEHRUNGEN 
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
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10.1

1.3 Die Mindestgrundstücksgröße beträgt
- für Einzelhäuser mindestens 400 qm
- für Doppelhaushälften mindestens 300 qm

Von dieser Festsetzung ausgenommen sind die Grundstücke WR5 (Mehrfamilienhäuser) sowie 
WA2 und WA4 (Reihenhäuser).

5.3

Die öffentlichen Grünf lächen mit der Zweckbestimmung „Wiesenf läche“ sind als arten- und 
krautreiche Wiesenf lächen zu entwickeln.

6.1 Grundstückszufahrten sowie Flächen für den ruhenden Verkehr sind mit wasser- und 
luftdurchlässigem Aufbau herzurichten. Die Wasser- und Luftdurchlässigkeit des Bodens 
wesentlich mindernde Befestigung wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und 
Betonierung ist nicht zulässig. 

SCHUTZMASSNAHMEN FÜR BODEN UND WASSERHAUSHALT6

Die in den öffentlichen Grünf lächen geführten Fuß- und Radwege, sowie der Fußweg zwischen den 
Gebieten WR 9 und WR 10 sind in wassergebundenem Belag auszuführen. Ein befestigter 
Schlechtwetterstreifen bis zu einer halben Breite des Weges ist zulässig.

6.2

Unbelastetes Oberf lächenwasser (Regenwasser) ist auf den Grundstücken zu versickern.6.5

6.3 Die Durchlässigkeit des Bodens ist nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht überbauten 
Flächen wieder herzustellen.

Die als Anpf lanzungs- und Erhaltungsgebote festgesetzten Gehölze, einschl. eventueller 
Ersatzpf lanzungen sind gemäß der Pf lanzliste (vgl. Grünordnungsplan) vorzunehmen. 

8.2 Neu anzulegende Knicks sind wie folgt herzustellen: 
Der Knickwall ist mit einer Sohlbreite von 2,5 m, einer Kronenbreite von 1,0 m und einer 
Wallhöhe von mindestens 1,0 m über Gelände herzustellen. 

8.3 Von den festgesetzten Standorten der Einzelbäumen entlang der Erschließungsstraßen können 
ausnahmsweise Verschiebungen um bis zu 5 m zugelassen werden. Die festgesetzte Anzahl ist 
einzuhalten.

8.4 Auf ebenerdigen Gemeinschaftsstellplätzen sind je vier angefangener Stellplätze mindestens ein 
mittelkroniger Laubbaum gemäß Pf lanzliste (vgl. Grünordnungsplan) zu pf lanzen. Die 
Stellplatzf läche ist durch eine Hecke einzufassen.

8.5

Für alle neu zu pf lanzenden Bäume im Straßenraum sind Pf lanzgruben mit mindestens 12 cbm 
durchwurzelbaren Raumes bei einer Breite von mindestens 2,0 m und einer Tiefe von 
mindestens 1,5 m herzustellen und durch geeignete Maßnahmen gegen das Überfahren mit Kfz 
zu sichern. Die Flächen sind dauerhaft zu begrünen oder der natürlichen Entwicklung zu 
überlassen. Standorte für Leuchten, Trafostationen etc. sind innerhalb der Baumscheiben nicht 
zulässig. 

8.6

Schutzdächer von Sammelcarports sind vegetationsfähig zu gestalten und dauerhaft zu begrünen. 8.7

Freistehende Müllboxen, Müllsammelbehälter, Standorte für Recyclingbehälter etc. sind in voller 
Höhe dauerhaft einzugrünen. 

8.9

Für die als Anpf lanzungs- oder Erhaltungsgebot festgesetzten Gehölze sind bei deren Abgang 
Ersatzpf lanzungen vorzunehmen. Gehölzschnittmaßnahmen, die zu einer Verunstaltung des 
gehölztypischen Habitus führen, sind verboten. 

GESETZLICH GESCHÜTZTE KNICKS (§ 25 (3) LNatSchG) 9
9.1 Für zu erhaltende Knicks sind bei Abgang Ersatzpf lanzungen und Aufsetzarbeiten 

durchzuführen. Vorhandene Lücken der zu erhaltenden Knicks sind durch die in der Pf lanzliste 
(vgl. Grünordnungsplan) genannten Arten zu schließen.

9.2 Innerhalb der Knickschutzstreifen sind Auffüllungen und Abgrabungen unzulässig.
9.3 Auf den Grundstücksf lächen sind außerhalb der überbaubaren Flächen im Bereich zwischen 

Knickschutzstreifen und Baugrenze sind Nebenanlagen, Stellplätze, Wege, Feuerwehrzufahrten 
sowie Abgrabungen und Aufschüttungen unzulässig.

9.4 Die öffentlichen Knickschutzstreifen sind als Hochstaudenf lur zu entwickeln und zu erhalten.

7.4 Für die Beleuchtung von Verkehrsf lächen und öffentlichen Grünf lächen dürfen nur 
Natriumdampf lampen Verwendung f inden. Es sind vorzugsweise niedrige, nach unten strahlende 
Leuchten zu verwenden.

8.10

Für die an die öffentlichen Verkehrsf lächen und öffentlichen Grünf lächen angrenzenden 
Einfriedungen sind ausschließlich Hecken aus Laubgehölzen (siehe Pf lanzliste im 
Grünordnungsplan), in die Drahtzäune integriert sein können, zulässig. Sichtschutzzäune über 1,5 m 
Höhe sind zu den öffentlichen Flächen hin ausgeschlossen.
Hinweis:
Die Schutzvorschriften der DIN 18920 Ausgabe September 1990 „Schutz von Bäumen, 
Pf lanzbeständen und Vegetationsf lächen bei Baumaßnahmen“ sind bei allen Neu- und 
Umbaumaßnahmen im Bereich der festgesetzten Bepf lanzung zu beachten und einzuhalten.

Auf den Grundstücken der Baugebiete ist je angefangene 400 qm Grundstücksf läche 
mindestens ein standortgerechter Laubbaum (auch hochstämmiger Obstbaum) zu pf lanzen. Auf 
dem Grundstück vorhandene oder mehr als 3 m mit der Krone überhängende benachbarte 
Bäume können angerechnet werden.

11.1 Die Bebauung der allgemeinen Wohngebiete WA1 und WA3 sowie der reinen Wohngebiete 
WR11 und WR13 ist nur zulässig, wenn der Lärmschutz in diesen Bereichen durch die 
festgesetzten Lärmschutzanlagen sowie durch eine durchgehende Lärmschutzbebauung der 
allgemeinen Wohngebiete WA2 und WA4 gewährleistet wird. 

FESTSETZUNGEN BIS ZUM EINTRITT BESTIMMTER UMSTÄNDE 
(§ 9 (2) Nr.2 BauGB) 
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10.2

Auf den Flächen der 1. Baureihe (WA 2 und WA 4) sind Schlafräume und Kinderzimmer auf der 
Ostseite der Gebäude nicht zulässig.

10.3

Für WA 2 und WA 4 gilt:
Schutzdächer von Garagen sind vegetationsfähig zu gestalten und dauerhaft zu begrünen. 
Wände von Garagen sind in voller Höhe dauerhaft einzugrünen.

8.8

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
Zur Minimierung der Eingriffe bzw. zur Vermeidung einer potentiellen Tötung von Vogelarten sind 
notwendige Fällarbeiten aus artenschutzrechtlichen Gründen außerhalb der Verbotsfrist zwischen 
dem 15. März und dem 30. September vorzunehmen, im Hinblick auf den Fledermausschutz ab 
dem 1. November, soweit Überhälter bzw. Einzelbäume betroffen sind.

8.11

3.2

GESETZLICH GESCHÜTZTE BIOTOPE (§ 25 LNatSchG)

Die durch den Ortsteilverbindungsweg zerschnittenen und verbleibenden Wald- und 
Biotopf lächen sind in ihrem gehölzgeprägten Charakter zu erhalten und zu entwickeln.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) 20 BauGB)

Die Ausgleichsf läche B ist als ruderale Gras- und Staudenf lur zu entwickeln. Die Flächen sind 
mit einer arten- und krautreichen Wiesenmischung anzusäen und gegenüber den 
angrenzenden Nutzungen abzuzäunen.

Entlang der Tarpenbek-Ost sind beidseitig jeweils 10 m breite Streifen auszuzäunen, von 
jeglicher Nutzung frei zu halten und als Gewässerrandstreifen zu entwickeln.

Die linearen Gehölze beidseitig der Tarpenbek-Ost sind zu erhalten.

Dem Ortsteilverbindungsweg wird die Ausgleichsf läche B (0,15 ha) zugeordnet. 

Mit dem Bau des Ortsteilverbindungsweges darf erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen 
Waldumwandlungsgenehmigung in Verbindung mit dem Nachweis des Waldersatzes von 0,38 
ha begonnen werden. 

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Die Fließgewässerquerung für den Ortsteilverbindungsweg ist so auszugestalten, dass die 
Durchgängigkeit für die Tierwelt erhalten bleibt.

Die öffentliche Grünf läche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ ist mit Ausnahme einer Fläche 
für eine maximal 15 m breite Bautrasse im Bereich der geplanten Erschließungs-
straße von jeglichem Bau- und Lagerbetrieb freizuhalten und vor Baubeginn abzuzäunen.

5.5

6.4 Während der Bauzeit sind Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und der Vorflut vor 
Verunreinigungen zu treffen.

Teil D - Text - 
Textliche Festsetzung zur Planzeichnung Teil C 
1

1.1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

2.4

2.5

Es gelten für die Planzeichnung Teil C auch die textlichen Festsetzungen Nr. 5.4, Nr. 6.3, Nr. 6.4, 
Nr. 6.5, Nr. 7.4 und Nr. 9.1 (siehe Teil B - Text).

Teil C - Planzeichnung -        M. 1 : 2000 Straßenquerschnitte 
Darstellung ohne Normcharakter
 M. 1 :100  M. 1 :200

SCHNITT C - C     
Wohnweg an der Poppenbüttler Straße

SCHNITT B - B     
Wohnstraßen

SCHNITT A - A     
Haupterschließungsstraßen

N

N


	Bebauungsplan
	Ansichtsbereich-2
	Fuß- und Radweg-2
	Kopf
	Stempel
	Schnitt C-C
	Schnitt B-B
	Schnitt A-A
	Stempel-2
	Legende NEU
	Textliche Festsetzungen NEU


